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Auswirkungen des sog. Fiskalpakts auf das Budgetrecht der Landesparlamente 

A. Auftrag 

Vor dem Hintergrund der anhaltenden öffentlichen Diskussion um den Fiskalpakt hat der 

Präsident des Landtags um kurzfristige Prüfung der voraussichtlichen Auswirkungen dieses 

Vertrags auf das Budgetrecht der Landesparlamente gebeten. 

B. Stellungnahme 

Im Folgenden sollen die sich im Zusammenhang mit dem Fiskalpakt stellenden verfassungs

rechtlichen Fragen skizziert werden, und zwar im Hinblick auf die Haushaltsautonomie der 

Länder und das Budgetrecht der Landesparlamente. Dabei kann es sich in Anbetracht der 

Komplexität der Materie und der zur Verfügung stehenden Zeit nur um eine erste Einschät

zung handeln, bei der die aus Sicht der Länder und der Landesparlamente rechtlich beson

ders relevanten Gesichtspunkte aufgezeigt werden. 

Ausgangspunkt der Prüfung ist ein Überblick über das Zustandekommen des Fiskalvertrags, 

der nicht nur materiell, sondern auch im gegenwärtigen Ratifizierungsverfahren eng mit der 

Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus verknüpft ist (unter 1.). Im Anschluss 

daran wird - unter Einbeziehung der gegenwärtigen unionsrechtlichen Vorgaben zur Haus

haltsdisziplin - der wesentliche Inhalt des sog. fiskalpolitischen Pakts erörtert (unter 11.). Die 

Rechtsnatur des fiskalpolitischen Pakts und sein Verhältnis zum Unionsrecht sollen sodann 

unter lll. geklärt werden. Auf dieser Basis kann die Bedeutung des Fiskalvertrags für die Län

der und deren Haushaltsautonomie untersucht werden (unter IV.). Zu differenzieren ist dabei 

zwischen den Konsequenzen des fiskalpolitischen Pakts als solchen und den durch seine in

nerstaatliche Umsetzung etwaig eintretenden Rechtsänderungen. Letztere werden nach 

Maßgabe der verfassungsrechtlich verankerten Haushaltsautonomie der Länder und dem 

damit einhergehenden Budgetrecht der Landesparlamente auf ihre mögliche verfassungs

rechtliche Relevanz untersucht. 

Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes sind parlamentsinterne Stellungnahmen, die nicht für 
die öffentliche Diskussion außerhalb des Landtags bestimmt sind. Eine - auch nur auszugsweise 
Veröffentlichung oder Verbreitung bedarf der Zustimmung des Direktors beim Landtag. 
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V. Ob die innerstaatliche Umsetzung des Fiskalvertrags den verfassungsrechtlichen Maß

gaben der Haushaltsautonomie der Länder und dem damit korrespondierenden Bud

getrecht der Landesparlamente genügt, kann derzeit abschließend nicht beurteilt wer

den, da nicht bekannt ist, welche zusätzlichen materiellen und institutionellen Rege

lungen von der Bundesregierung zur Umsetzung der Vorgaben des fiskalpolitischen 

Pakts in Betracht gezogen werden. 

Mit Blick auf die Haushaltsautonomie der Länder und das Budgetrecht der Landespar

lamente könnten sich z.B. folgende Punkte als problematisch erweisen: 

der Fiskalpakt bezieht bei der Bemessung des gesamtstaatlichen Defizits auch die 

Kommunen und Sozialversicherungsträger ein; 

es ist nicht auszuschließen, dass der Bund auf der Grundlage eines entsprechen

den Vorschlags der Kommission die Notwendigkeit sehen könnte, die Übergangs

frist für die Länder zur Umsetzung der grundgesetzlichen Schuldenbremse zu ver

kürzen (was allerdings einer Verfassungsänderung mit entsprechender zwei Drittel 

-Mehrheit im Bundesrat bedürfte}; 

der Bund könnte im Rahmen der Umsetzung des Fiskalpakts für die Länder ver

bindliche Abbauschritte festlegen; hierfür wäre allerdings eine Verfassungsände

rung mit entsprechender Zustimmung des Bundesrats erforderlich. 

VI. Vor diesem Hintergrund sollte vor der Ratifizierung des Fiskalpakts die innerstaatliche 

Umsetzung zwischen Bund und Ländern - abschließend - verhandelt werden. Dabei 

sollte sichergestellt werden, dass die Haushaltsautonomie der Länder und das Budget

recht der Landesparlamente im Rahmen der weiteren Abstimmungen auf europäischer 

Ebene und vor allem bei der innerstaatlichen Umsetzung des fiskalpolitischen Pakts 

respektiert und vollumfänglich gewahrt bleiben. 

Wissenschaftlicher Dienst 


